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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

03.12.1981 

Geschäftszahl 

81/16/0005 

Rechtssatz 

Ein Öltank stellt im Verhältnis zum Gebäude bzw zur Liegenschaft einen selbständigen Bestandteil und nicht 
Zubehör dar, wenn er jederzeit ohne Zerstörung oder Wertminderung von dem Ort seiner Aufstellung entfernt 
werden kann. Baumaterial ist kein Zubehör der Liegenschaft. 


